
 
 

56. Jahrgang        13. Dezember 2023    KW 50 
 

Öffnungszeiten des Rathauses 
Montag 9.00 – 12.00 Uhr & 15.00 – 18.00 Uhr 
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr 
Mittwoch 9.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr & 15.00 – 17.00 Uhr 
Durch Wahrnehmung von Terminen außerhalb des  
Rathauses können Sprechzeiten des Bürgermeisters 
entfallen. Wichtige Termine, auch außerhalb der  
normalen Sprechzeiten, können jederzeit telefonisch 
vereinbart werden. 
Tel. dienstl. 1648 privat 07357 / 2672 
 

Ärztlicher Notfalldienst 
Bereitschaftsdienst:  Notrufnummer   116 117 
Bereitschaftsdienst-Zeiten: 
Mo/ Di/ Do: 18.00 – 8.00 Uhr des Folgetages, 
Mi:      13.00 – 8.00 Uhr des Folgetages, 
Fr:               16.00 – 8.00 Uhr des Folgetages, 
Sa/ So/ Feiertage: 8.00 – 8.00 Uhr des Folgetages. 
Öffnungszeiten Notfallpraxis im  
Kreiskrankenhaus Ehingen  
(gegenüber Information am Haupteingang) 
Sa, So, Feiertage (auch 24./31.12.) 8.00 – 18.00 Uhr 
Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.  
An Werktagen ist die Notfallpraxis nicht besetzt. 
 

Zahnärztlicher Notfalldienst 
Zu erfragen unter Tel. 0761 / 120 120 00 
Zahnmedizinische Patientenberatung 
Tel. 0800 / 47 47 800 mittwochs 15.00-18.00 Uhr 
 

Wochenenddienst d. Sozialstation 
Zu erfragen unter Tel.: 07393 / 3882 
 

Pflegestützpunkt Alb-Donau-Kreis 
Sternplatz 5, 89584 Ehingen 
Claudia Litzbarski : Tel. 07391 / 779 2476 
Dienstag, Donnerstag und Freitag 
claudia.litzbarski@alb-donau-kreis.de 
 
 
 
 
 
 
 

Apothekenbereitschaftsdienst 
Apotheken-Notdienstfinder, Festnetz: 0800/0022833 
(kostenfrei), Handy: 22833 (max. 69 ct/Min), oder unter 
www.lak-bw.de/notdienstportal 
Der Notdienst beginnt jeweils um 08.30 Uhr und  
endet um 08.30 Uhr des Folgetages. 
 

Do.,  14.12. 7-Schwaben-Apotheke, Laupheim 
Fr.,  15.12. Alpha-Apotheke, Ehingen 
Sa.,  16.12. Apotheke am Bronner Berg, Laupheim 
So.,  17.12. Schloss-Apotheke, Obermarchtal 
Mo., 18.12. Löwen-Apotheke, Erbach 
Di.,  19.12. Vitalis Apotheke, Ehingen 
Mi.,  20.12. Rats-Apotheke, Laupheim 
 
 

Abfallsammlungen 
Restmülltonne: Montag, 18.12. 
Blaue Tonne:  Freitag, 22.12. 
 
 

 
 

 
Redaktionsschluss Amtsblatt 
Mittwoch 12.00 Uhr 
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Wichtige Rufnummern 
Polizeinotruf (Unfall, Überfall) 110 
Polizeiposten Munderkingen 91560 
Polizeirevier Ehingen 07391/5880 
Notruf (Feuerwehr/Rettungsdienst) 112 
Feuerwehr     6928 
Kommandant M. Hipper                  0151/70151545 
ausschließl. Krankentransporte 0731/19222 
Kreiskrankenhaus Ehingen 07391/5860 
EnBW – Strom-Störungsdienst 0800/3629477 
Gas-Störungsstelle  0800/0824505 
Bezirksschornsteinfeger 07333/954610 

Landratsamt Ulm    0731/185-0 
Landratsamt Ehingen    07391/779-0 
Telefonseelsorge          0800/1110111  
Caritas Ehingen           07391-707311  
Notfallseelsorge Ulm/ADK                0731-1617102 
(es meldet sich die FFW-Leitstelle Ulm) 
Giftnotruf           0761 – 19240 
Deponie-Litzholz    07391/5528 
GH-Schule Oberstadion    07357/623 
Mehrzweckhalle    07357/921192 
Pfarramt Oberstadion    07357/555 
Rathaus Unterstadion    1648 

Wichtige Rufnummern und Links 
Gemeindesaal    91224 
Kindergarten    6722 
Pegelüberwachung     noysee.netze-bw.de 
      (mit Gastzugang) 
Online Mietspiegel  
der Gemeinden der VG Munderkingen: 
https://online-mietspiegel.de/vgmunderkingen/  

 
Nahversorgung in der Gemeinde 
Geflügelhof Rehm, Am Stehenbach 13 
Täglich 8.00 Uhr – 20.00 Uhr Selbstbedienung 
Frischgeflügel: 
Donnerstag 10.00 – 11.00 Uhr, 14.00 – 17.00 Uhr 
Freitag  10.00 – 11.00 Uhr, 14.00 – 17.00 Uhr 

 

Engler`s Mühlenbäckerei 
Freitag  ca. 10.00 Uhr Parkplatz Schlegel-Werbung  
Freitag ca. 10.15 Uhr Bettighofen Gasthaus Rose 
 

Bäckerei Traub 
Mittwoch   ca. 7.45 – 8.05 Uhr Gemeindezentrum 
Samstag   ca. 6.30 – 7.00 Uhr Gemeindezentrum 
 

 

________________________________________________________________________________ 
 

A m t l i c h e  M i t t e i l u n g e n  d e r  G e m e i n d e 
________________________________________________________________________________ 
 

Erscheinungstermine Amtsblatt und Sprechzeiten  
der Gemeindeverwaltung über den Jahreswechsel 2023/24 
 

Das letzte Amtsblatt für das Jahr 2023 erscheint am Mittwoch, 20.12.2023 (KW 51/52/1). 
Das erste Amtsblatt im neuen Jahr 2024 erscheint am Mittwoch, 10.01.2024 (KW 2). 

Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung:  
Vom 25.12.2023 bis 07.01.2024 bleibt das Rathaus geschlossen (KW 52/1).  
In dringenden Notfällen können die Rathausbediensteten (Frau Rehm Tel. 91205, Frau Stiehle Tel. 2639) 
oder Bürgermeister Handgrätinger (Tel. 07357 2672) privat angerufen werden.  
Die Gemeindeverwaltung bittet um Kenntnisnahme und Beachtung.  
gez. Handgrätinger, Bürgermeister  
________________________________________________________________________________ 
 

Aktualisierung der Gemeindehomepage  
www.unterstadion.de 
Service: Hochwasserwarnsystem Noysee 
 

In den vergangenen Wochen wurde unsere Gemeindehomepage überarbeitet und 
auch die Barrierefreiheit wurde verbessert.  
Gerne können sie das neue „Layout“ anschauen und sich durch die Seiten „klicken“.  
Bei der aktuellen Wetterlage möchte ich die Bevölkerung besonders auf unseren neuen Hochwasser-
service hinweisen. Mit einem weiteren Klick können sie auf unser Pegelüberwachungssystem NOYSEE 
und auf die aktuellen Pegelstände im Einzugsgebiet des Stehenbachs zugreifen.  
 

(Auszug Homepage):  
Hochwasserinformationen 

Das Gemeindegebiet ist immer wieder von Hochwasserereignissen betroffen, deshalb hat die Ge-
meinde Unterstadion in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Attenweiler, Emerkingen, Grundsheim, 
Oberstadion, Uttenweiler, Unterwachingen und Hausen a.B. in ein System zur Pegelüberwachung in-
vestiert. 
Exemplarisch sind unten auf dieser Seite die Pegel des Stehenbachs S1, S2, S3 dargestellt. Pegel der 
einzelnen Zuflüsse finden sich auf dem Dashboard von NOYSEE der Netze BW.  
Für Unterstadion relevant sind im Besonderen der Reutibach (R1-R4) und der Mühlbach (H1, H2) für 
die Situation in Bettighofen. 
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Wenn sich der Pegel des Stehenbachs nach einem starken Niederschlag bereits im Rückgang befindet, 
kann ein verzögertes Abfließen des Reutibaches zu einem erneuten Anstieg des Pegels führen! Bei 
Normalwasser übermittelt das System einmal in der Stunde aktuelle Daten. Kommt es zu einem An-
stieg des Wasserstandes, erfolgt die Übermittlung neuer Daten alle fünf Minuten. 
Der Zugang zum NOYSEE-Dashboard ist durch einen Klick auf den Button „Pegelüberwachung Noy-
see“ möglich. 
 

Zusätzlich kann auch auf einen Link zum Landespegel Stehenbach zugegriffen werden.  
Diese Pegelmessung findet unterhalb Bettighofen nahe dem Abwasserpumpwerk statt. Alle Pegel die-
nen der Überwachung der Pegelstände und dienen beim Überschreiten der roten Linien ggfls. als 
Hochwasserwarnungen.  
Diese Pegelwarnsystem dient auch unseren Feuerwehren in den Winkelgemeinden um auf evtl. Hoch-
wassereinsätze sich besser vorzubereiten zu können. Dieser Service soll auch von allen betroffen Ge-
bäudeeigentümern genutzt werden um im Hochwasserfall entsprechende Sicherungsmaßnahmen 
(Sandsäcke, Sperren o.ä.) frühzeitig durchführen zu können. Wir bitten die Bevölkerung um Beachtung 
und Kenntnisnahme.  
Gez. Handgrätinger, BM 
________________________________________________________________________________ 
 

Aufruf zur Kastration von Katzen! 
Der Tierschutzverein Katzenhilfe Ehingen und Umgebung e.V. bittet die Gemeinden folgenden Aufruf zur 
Kastration von Katzen zu veröffentlichen. Wir möchten an alle Katzenbesitzer einen Aufruf starten. Bitte 
lassen Sie Ihre Katze/n und Kater kastrieren! Sie müssen bedenken, dass eine Katze bis zu 3mal im Jahr 
Welpen haben kann. Es ist verantwortungslos und widerspricht dem Tierschutzgesetz, wenn die Tiere sich 
selbst überlassen werden. Die Tierschutzvereine und ihre ehrenamtlichen Helfer, die vorübergehend bis 
zur Vermittlung der Katzen einen Pflegeplatz bieten, kommen an die Grenzen. 
Bitte tragen Sie Verantwortung für Ihre Tiere und lassen Sie sie kastrieren. Dies erspart viel Leid und Tier-
elend und ist auch bezahlbar. Tierschutz ist Erziehung zur Menschlichkeit. Besten Dank für Ihre Einsicht! 

Die Gemeindeverwaltung unterstützt diese Bitte eindringlich. Die konsequente Kastration ist die 
einzige Möglichkeit um die Population der „Streunerkatzen“ wirksam einzudämmen und ihrer 
Zahl in den Griff zu bekommen.   
Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung.   
gez. Handgrätinger, Bürgermeister 
________________________________________________________________________________ 

 

M i t t e i l u n g e n  Ä m t e r  u n d  B e h ö r d e n 
________________________________________________________________________________ 
 

Gemeinde Oberstadion 
Fundsache 

Bei der Gemeindeverwaltung Oberstadion wurde am 13.12. ein Geldbeutel abgegeben. Gefunden wurde 
dieser auf dem Parkplatz beim Friedhof in Oberstadion. 
Der Eigentümer soll sich bitte unter der Rufnummer: 07357/9214-0 auf dem Rathaus Oberstadion melden. 
________________________________________________________________________________ 
 

Landratsamt Alb-Donau-Kreis 
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Alb-Donau-Kreis 
 

Öffnungszeiten der Einrichtungen der Abfallwirtschaft zum Jahreswechsel 
 

Entsorgungszentren, Wertstoffhöfe und Grüngutsammelplätze: 
Zwischen den Feiertagen haben die Entsorgungseinrichtungen des Alb-Donau-Kreises zu den üblichen 
Zeiten geöffnet. Sie sind auf der Homepage www.aw-adk.de unter der Rubrik „Standorte“ zu finden. Es 
gelten die Winteröffnungszeiten.  
An den Feiertagen sind die Einrichtungen geschlossen, hierfür gibt es keine Ersatzöffnungszeiten an 
anderen Tagen.  
 

Deponien Litzholz, Ochsenhölzle, Roter Hau und Unter Kaltenbuch: 
Letzter Öffnungstag für die Deponien im alten Jahr ist der Freitag, 22. Dezember 2023.  
Erster Öffnungstag im neuen Jahr ist der Montag, 8. Januar 2024.  
Hinweis: Der Grüngutsammelplatz auf der Deponie Litzholz ist zu den üblichen Winteröffnungszeiten – 
außer an den Feiertagen - geöffnet.   
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________________________________________________________________________________ 
 

Landratsamt Alb-Donau-Kreis 
 

Auswirkungen der Änderung  
der Landesbauordnung Baden-Württemberg 

Die Landesbauordnung Baden-Württemberg wurde im Blick auf die Digitalisierung von Baugenehmi-
gungsverfahren im Rahmen des sogenannten Virtuellen Bauamts Baden-Württemberg geändert. Diese 
Änderung trat am 25. November 2023 in Kraft. 
Die Plattform „Virtuelles Bauamt Baden-Württemberg (ViBa BW)“ wird seit November 2022 von Pilot-
kommunen erprobt und dabei auch den landesrechtlichen Voraussetzungen angepasst. Seit Sommer 
2023 laufen die ersten Tests unter Realbedingungen. 
Das Virtuelle Bauamt ist eine End-to-End-Lösung: Von der Antragsstellung, über die Beteiligung von 
Behörden, Bearbeitung des Vorgangs bis zur Bekanntgabe der Entscheidung sollen alle Verfahrens-
schritte medienbruchfrei digital erfolgen. Herzstück ist der digitale Vorgangsraum – ein Bereich, in dem 
Bauherr, Bauamt und alle anderen betroffenen Behörden direkt und simultan am Antrag arbeiten kön-
nen. 
 

Die wichtigsten Änderungen in der Landesbauordnung (LBO) 
Das Einreichen 
Bis das Virtuelle Bauamt in Echtbetrieb geht, müssen Bauanträge direkt bei den unteren Baurechtsbe-
hörden (Landratsamt Alb-Donau-Kreis, Fachdienst Bauen, Brand- und Katastrophenschutz) unter der 
Mailadresse bauantrag@alb-donau-kreis.de und nicht mehr über die Gemeinden eingereicht werden. 
Die Gemeinden werden seitens der unteren Baurechtsbehörde unverzüglich über die eingehenden Vor-
haben informiert.  
Die Nachbarbeteiligung 
Die Beteiligung angrenzender Nachbarinnen und Nachbarn wird auf Fälle begrenzt, in denen diese tat-
sächlich unmittelbar betroffen sind – also bei Abweichungen, Ausnahmen oder Befreiungen von nach-
barschützenden Vorschriften.  
Die Bekanntgabe 
Baurechtliche Entscheidungen sollen künftig elektronisch bekanntgegeben werden können. Dies er-
möglicht es, digitale Baugenehmigungsverfahren medienbruchfrei, also durchgängig elektronisch 
durchführen zu können. Derzeit ist in der LBO noch eine formelle, schriftliche Zustellung vorgeschrie-
ben. 
Verpflichtend elektronisch 
Nach aktueller LBO-Fassung können Anträge und Bauvorlagen elektronisch eingereicht werden. Künf-
tig soll dies verpflichtend der Fall sein. Ab 1. Januar 2025 soll eine Einreichung in Papierform ausge-
schlossen sein. 

_________________________________________________________ 
 

Neun Tagesmütter beenden Qualifizierungskurs 
für die Kindertagespflege erfolgreich 

Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat über den Zeitraum von einem Jahr einen Qualifizierungskurs für 
angehende Kindertagespflegepersonen in Kooperation mit der Familienbildungsstätte Ulm durchge-
führt.  
Der Qualifizierungskurs im Umfang von 300 Unterrichtseinheiten dient dazu, dass die angehenden Kin-
dertagespflegepersonen die pädagogische Arbeit als Kindertagespflegeperson kennenlernen und dazu-
gehörige Fähigkeiten und Kenntnisse im Umgang mit Kindern erlernen und verfestigen. Zudem dient 
die Ausbildung dazu, dass die Kindertagespflegepersonen aktuelles Fachwissen in Bezug auf die Kin-
derbetreuung erwerben.  
Der Qualifizierungskurs für angehende Kindertagespflegepersonen untergliedert sich in zwei Kursein-
heiten. Durch den ersten Teil des Qualifizierungskurses werden die angehenden Kindertagespflegeper-
sonen auf ihre Arbeit am Kind vorbereitet. Während des zweiten Teils werden die Kindertagespflege-
personen in ihrer Arbeit mit dem Kind unterstützt und angeleitet.  
Am Donnerstag, den 14. Dezember 2023, findet in der Familienbildungsstätte Ulm der offizielle Kursab-
schluss in Form eines Kolloquiums statt. Für den erfolgreichen Abschluss der Qualifikation wird dort 
neun Absolventinnen feierlich ihr Landeszertifikat des Landesverbandes Kindertagespflege Baden-
Württemberg überreicht.  
Alle Teilnehmerinnen sind nach Abschluss des Kurses qualifizierte Tagesmütter und erhalten eine Pfle-
geerlaubnis, um in der Tagesbetreuung von Kindern (vordergründig 0 bis 3 Jahre) aus dem Alb-Donau-
Kreis tätig werden zu können. Die Frauen fördern die Tageskinder in ihrer Entwicklung und sind eine 
Bezugsperson für die Kinder. Durch die Tagesmütter erhalten Eltern ein flexibles Betreuungssetting, 
dass Familie und Beruf vereinbar macht. 
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Qualifizierungskurs für die Kindertagespflege im Alb-Donau-Kreis  
startet im April 2024 – freie Plätze vorhanden! 

 

Die Kindertagespflege stellt neben den Kindertageseinrichtungen die wichtigste Säule der Kinderbetreu-
ung dar. Kindertagespflege wird im Haushalt der Kindertagespflegeperson, der Personensorgeberech-
tigten oder in anderen geeigneten Räumen geleistet. Der Tagesmütterverein Alb-Donau-Kreis e.V. bildet 
im Rahmen des Qualifizierungskurses Interessierte zu Kindertagespflegepersonen aus, die Kindern ei-
nen liebevollen und sicheren Betreuungsplatz geben möchten. Der Qualifizierungskurs ist eine der Vo-
raussetzungen, um eine Pflegeerlaubnis zu erhalten.  
Zugangsvoraussetzung für den Kurs ist unter anderem ein qualifizierter Hauptschulabschluss. Der 
nächste Kurs beginnt im April 2024. 
Bitte wenden Sie sich bei Interesse für weitere Informationen an das Landratsamt Alb-Donau-Kreis, Fach-
bereich Kindertagespflege. 
Ansprechpartnerin ist: Barbara Benz, Tel.: 0731 185 4437, E-Mail: barbara.benz@alb-donau-kreis.de 
Telefonzeiten:  Montag-Donnerstag von 8 bis 16 Uhr / Freitag von 8 bis 12 Uhr 
Anschrift:  Tagesmütterverein Alb-Donau-Kreis, Schillerstr. 30, 89077 Ulm 

Homepage: www.tagesmuetterverein-alb-donau-kreis.de 
_________________________________________________________ 

 

Sitzung des Kreistags 
Am Montag, 18.12.2023, findet im Großen Saal der Lindenhalle in Ehingen (Lindenstraße 51, 89584 
Ehingen) eine 

Sitzung des Kreistags 
statt. Beginn ist um 14:30 Uhr.       

Tagesordnung 
Öffentliche Beratung 
1. Haushaltssatzung 2024 mit Festsetzung des Haushaltsplans und Beschluss über die Fi-

nanzplanung 2023 – 2027 
2. Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Alb-Donau-Kreis 
3. Abfallwirtschaftssatzung Eigenbetrieb Abfallwirtschaft vom 13.12.2021,       2. Änderung 
4. Geplante Zusammenführung von Komm.Pakt.Net und der OEW Breitband GmbH 
5. Vorbereitung der Kreistags- und Europawahl 2024 - Bildung des Kreiswahlausschusses 
6. Bekanntgaben, Annahme von Spenden 

 

Heiner Scheffold, Landrat 
_________________________________________________________ 

 

Kein Behördenbesuch notwendig: 
Aufenthaltserlaubnis für Geflüchtete aus der Ukraine wird automatisch verlängert 

Für Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet sind und die am 1. Februar 2024 eine gül-
tige Aufenthaltserlaubnis besitzen, wird diese Aufenthaltserlaubnis automatisch bis zum 4. März 2025 
verlängert. Ein Antrag auf Verlängerung bei der zuständigen Ausländerbehörde ist nicht erforderlich. 
Die betroffenen Personen müssen daher keinen Kontakt zur Behörde aufnehmen. 
Grundlage ist die am 5. Dezember 2023 in Kraft getretene Ukraine-Aufenthaltserlaubnis-Fortgeltungs-
verordnung des Bundesinnenministeriums. Weitere Informationen gibt es online auf dem Online-Hilfe-
portal der Bundesregierung für Geflüchtete aus der Ukraine: www.germany4ukraine.de. 
________________________________________________________________________________ 
 

Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg 
 

Energiesparen über Weihnachten: Schließtage vom 22. bis 29. Dezember 2023 
Von Freitag, 22.12.2023, bis einschließlich Freitag, 29.12.2023, bleiben die Dienststellen der Deut-
schen Rentenversicherung Baden-Württemberg (DRV BW), inklusive Regionalzentren und Außenstel-
len, geschlossen. Über das Servicetelefon unter der Rufnummer 0800 1000 4800 können sich Kundin-
nen und Kunden zu Fragen rund um die gesetzliche Rentenversicherung weiterhin an allen Werktagen 
von 7:30 Uhr bis 19.30 Uhr (freitags bis 15:30 Uhr) informieren. Videoberatungen finden in dieser Zeit 
nicht statt.  
Bereits im letzten Jahr konnte die DRV BW dadurch beträchtliche Energieeinsparungen verzeichnen. 
Diesen Beitrag zum Energiesparen möchte sie 2023 mit den Schließtagen zwischen Weihnachten und 
Neujahr wiederholen.  
Ab Dienstag, 2. Januar 2024, stehen alle Dienststellen und Beratungsleistungen der DRV BW wieder 
zu den bekannten Öffnungszeiten zur Verfügung.  
________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
 

Christoph-von-Schmid-Schule Oberstadion 
 

Lerngang der Klasse 4 zur FFW Oberstadion 
Die Klasse 4 beschäftigt sich im Sachunterricht 
seit einiger Zeit mit dem Thema Feuer. In der 
Schule lernten sie bereits theoretisch und an-
hand kleiner Experimente, wie ein Feuer ent-
steht und wie man es löschen kann.  
Am 07.12.23 besuchte die Klasse dann die Frei-
willige Feuerwehr Oberstadion. Dort empfingen 
Felix Ried und Markus Weiß die Schüler*innen 
und führten sie durch das gesamte Feuerwehr-
haus. Die Ausrüstung eines Feuerwehrmannes 
und die Ausstattung der Fahrzeuge wurden ge-
nau unter die Lupe genommen und kindgerecht 
erklärt. Dabei stellten die Schüler*innen unzäh-
lige Fragen, die von den beiden geduldig beantwortet wurden. Zum Abschluss wurden die Schüler*innen 
dann mit zwei Fahrzeugen der Feuerwehr zur Schule zurückgefahren.  
Wir bedanken uns noch einmal ganz herzlich bei der Freiwilligen Feuerwehr Oberstadion, allen voran 
Felix Ried und Markus Weiß, für diese interessante und spannende Führung.  
________________________________________________________________________________ 
 

Kommunaler Landesverband kreisangehöriger Städte und Gemeinden 
Zumeldung zur Pressemitteilung des Ministeriums der Finanzen 
„Umsatzsteuerpflicht für Schulen und Kitas – Unbürokratische 

Lösung beim Kuchenverkauf“ vom 08.12.2023 
Zur Ankündigung des Finanzministeriums, die Umsatzsteuerpflicht beim Verkauf von Kuchen an 
Schulen nun doch unbürokratisch zu lösen, erklärt der Präsident des Gemeindetags Baden-Würt-
temberg, Steffen Jäger: 
„Der Schulkuchenverkauf hat die Komplexität der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand als An-
wendungsbeispiel deutlich gemacht. Es ist gut, dass die Politik nun eine unbürokratische Lösung dafür 
gefunden hat. Wo ein politischer Wille ist, findet sich demzufolge auch ein pragmatischer Weg. Das 
muss die Haltung sein, nicht nur bei der neuen Form der Umsatzbesteuerung für den Kuchenverkauf 
an den Schulen, sondern auch für alle staatlichen Ebenen. Es muss der Grundsatz gelten: Entlastung 
dort, wo es möglich ist. 
Das europäische Wettbewerbsrecht passt nicht zur pragmatischen Form der kommunalen Aufgabener-
füllung in Deutschland. Wir unterstützen das Finanzministerium und das Land Baden-Württemberg wei-
ter dabei, pragmatische Lösungen zu finden. Was beim Schulkuchenverkauf geht, muss auch bei wei-
teren Aufgaben nochmals geprüft werden.“ 
________________________________________________________________________________ 
 

Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Munderkingen 
Alb-Donau-Kreis 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Erneuter Entwurfsbeschluss 
 

- Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit - 
 

Bebauungsplanentwurf 
„Gewerbe- und Industriegebiet an der B 311, 5. Änderung“ 

Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Munderkingen,  
Gemarkung Munderkingen  

 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Interkommunales Gewerbegebiet Munderkingen hat am 
22.05.2023 in öffentlicher Sitzung beschlossen, den Entwurf des Bebauungsplans „Gewerbe- und Industriegebiet 
an der B 311, 5. Änderung“ gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch aufzustellen und gemäß § 13 Baugesetzbuch ein 
vereinfachtes Verfahren durchzuführen. 
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Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Interkommunales Gewerbegebiet Munderkingen hat am 
12.12.2023 in öffentlicher Sitzung den Entwurf des Bebauungsplans „Gewerbe- und Industriegebiet an der B 311, 
5. Änderung“, Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Munderkingen, Gemarkung Munderkingen, gebilligt 
und beschlossen, diesen Entwurf nach § 4a Abs. 3 Baugesetzbuch und § 4a Abs. 3 Baugesetzbuch i.V.m. § 74 
Landesbauordnung Abs. 7 BW erneut zu veröffentlichen. 
 

Das Plangebiet wird, wie in der nachfolgenden Planzeichnung dargestellt, begrenzt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Geltungsbereiche der 5. Änderung befinden sich innerhalb des Gewerbe- und Industriegebiet an der B 311, 
südlich und nördlich der Carl-Benz-Straße. Sie umfassen Teile der Flurstücksnummern 300/45, 300/47 und 300/31. 
Alle Änderungsbereiche in dieser Abgrenzung haben zusammen eine Größe von ca. 2.830 m². 
Da der Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren nach § 13 Baugesetzbuch geändert wird, wird von einer Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4, von dem Umweltbericht nach § 2 a und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche 
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen. 

Im Einzelnen gilt für die 5. Änderung des Bebauungsplanentwurfs die Planzeichnung (Teil A) vom 12.12.2023. 

Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit 
Neben redaktionellen Änderungen wurden gegenüber dem Entwurf des Bebauungsplans, der vom 26.06.2023 bis 
zum 28.07.2023 nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch veröffentlicht wurde, folgende Punkte geändert/ergänzt: 
 

- Abgrenzung des Geltungsbereiches 
 

Das ursprünglich auf dem Flst. Nr. 300/31 vorgesehene Ersatzpflanzgebot wird darauf nur noch in Teilen umgesetzt. 
Als Ersatz dafür wird ein neues Pflanzgebot auf dem Flst. Nr. 300/47 umgesetzt.  
 

Stellungnahmen dürfen gem. § 4 a Abs. 3 Satz 2 Baugesetzbuch nur zu jenen Teilen vorgebracht werden, die ge-
genüber dem Entwurf vom 22.05.2023 geändert oder ergänzt wurden. Die Dauer der Veröffentlichungsfrist wird 
gem. § 4a Abs. 3 Satz 3 Baugesetzbuch auf 2 Wochen verkürzt. 
 

Der Entwurf des Bebauungsplans wird mit Begründung  
 

von Montag, den 18.12.2023 bis Freitag, den 05.01.2024, 
 

auf der Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen unter der Internet-Adresse https://www.vg-mun-
derkingen.de/startseite/informationen/bauleitplanung+der+zweckverbaende.html 
veröffentlicht und über das zentrale Internetportal des Bundes und der Länder unter folgendem Link https://www.uvp-
verbund.de/kartendienste zugänglich gemacht.  
 

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet sind die Unterlagen des Bebauungsplans an folgender öffentlich zugäng-
lichen Stelle einsehbar: 
 

- Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Flur Erdgeschoss, Marktstraße 7, 89597 Munderkingen 
Öffnungszeiten / Dienststunden: 
Montag  bis  Freitag      vormittags  von   08:30 bis 11:45 Uhr 
Montag bis Donnerstag  nachmittags  von   13:45 bis 16:00 Uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung 
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Jedermann kann während der angegebenen Auslegungsfrist, also bis einschließlich  
05.01.2024, Stellungnahmen mündlich zur Niederschrift während der Dienststunden bei der Verwaltungsgemein-
schaft Munderkingen (Anschrift siehe oben) oder schriftlich an die Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen richten. 
Bei schriftlich vorgebrachten Stellungnahmen sollte die volle Anschrift der Beteiligten angegeben werden. Es wird 
darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Be-
bauungsplan und die Örtlichen Bauvorschriften unberücksichtigt bleiben können. 
 

Datenschutz 
Im Zuge der Bearbeitung von Stellungnahmen werden darin enthaltene personenbezogene Daten unter Beachtung 
der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet; die Verarbeitung erfolgt nur zum Zweck des Bauleitplanver-
fahrens. Weitere Informationen zum Datenschutz sind unter der Internetadresse der Verwaltungsgemeinschaft ver-
öffentlicht und liegen mit den o.g. Unterlagen öffentlich aus. 
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Grundlage des § 3 
BauGB in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem 
Landesdatenschutzgesetz erfolgt. 
 

Munderkingen, den 15.12.2023 

Thomas Schelkle, Verbandsvorsitzender 

________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Aufstellungsbeschluss und öffentliche Auslegung des Vorentwurfs 
 

14. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des Flächennutzungsplanes der Verwaltungs-
gemeinschaft Munderkingen im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB zur Aufstellung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Freiflächen-Photovoltaikanlage Rottenacker 
(Leib-/Brünnelesäcker)“ der Gemeinde Rottenacker, Gemarkung Rottenacker gemäß § 2 

Abs. 1 BauGB 
 

- Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
 

- Bekanntmachung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB i.V.m. § 4 Abs. 1 BauGB 

 

Die Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen hat am 12.12.2023 in öffentlicher 
Sitzung aufgrund von § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung der 14. Änderung der 1. Teilfortschreibung des Flä-
chennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen beschlossen. Die Aufstellung der Flä-
chennutzungsplanänderung soll im Parallelverfahren zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans „Freiflächen-Photovoltaikanlage Rottenacker (Leib-/Brünnelesäcker)“ der Gemeinde Rottenacker erfol-
gen. 
 

Der Beschluss über die frühzeitige Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 1 BauGB wurde eben-
falls in öffentlicher Sitzung der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen am 12.12.2023 gefasst. 
 

Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 BauGB sowie der frühzeitigen Beteili-
gung werden am 15.12.2023 im Amtsblatt und auf der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Munderkin-
gen bekannt gemacht. 
 

Der Öffentlichkeit wird im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum Flächennutzungsplanvorentwurf im Zeit-
raum vom 18.12.2023 bis zum 19.01.2024 Gelegenheit gegeben, sich über die allgemeinen Ziele und Zwe-
cke und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung der Verwaltungsgemeinschaft zu informieren so-
wie sich hierzu zu äußern.  
 

Flächennutzungsplan 
Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung eines Sondergebietes für die Solarenergie 
zu schaffen, wird der Flächennutzungsplan gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zur Bebauungs-
planaufstellung geändert. 
Im aktuell rechtgültigen Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen werden beide 
Teilflächen als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Die Teilfläche 2 ist zudem als Fläche für die Roh-
stoffgewinnung (laut Regionalplan Donau Iller) ausgewiesen. Angrenzend dargestellte Nutzungen werden 
durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. 
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Geltungsbereich 
Für die Planung vorgesehen sind zwei insgesamt ca. 8,5 ha umfassende Flächen mit einer vorläufig geplan-
ten Anlagenleistung von ca. 8 MWP innerhalb der Gemeinde Rottenacker, Gemarkung Rottenacker, ca. 1,5 
km nördlich der Gemeinde Rottenacker.  
 

Die Teilfläche 1 umfasst in der Gemarkung Rottenacker das Flurstück Nr. 646 und 647 vollständig und weist 
eine Gesamtfläche von etwa 3,3 ha auf. 
Der Teilfläche 1 wird von folgenden Flurstücken begrenzt: 

- Im Norden durch das Flurstück Nr. 6176 (Gemarkung Kirchen) 
- Im Osten durch das Flurstück Nr. 6175 (Gemarkung Kirchen) 
- Im Süden durch das Flurstück Nr. 636 (Gemarkung Rottenacker) 
- Im Westen durch das Flurstück Nr. 645 (Gemarkung Rottenacker) 

 

Die Teilfläche 2 umfasst in der Gemarkung Rottenacker das Flurstück Nr. 683 vollständig und weist eine Ge-
samtfläche von etwa 5,2 ha auf. 
Der Teilfläche 2 wird von folgenden Flurstücken begrenzt: 

- Im Norden durch das Flurstück Nr. 6174 (Gemarkung Kirchen) 
- Im Osten durch das Flurstück Nr. 684 (Gemarkung Rottenacker) 
- Im Süden durch das Flurstück Nr. 294 (Gemarkung Herbertshofen) 
- Im Westen durch das Flurstück Nr. 330 (Gemarkung Rottenacker) 

 

Diese Flurstücke sind im beigefügten Lageplan dargestellt. Der künftige Geltungsbereich ergibt sich aus dem 
nachfolgenden Plan und ist schwarz umrandet. 
Plangebietsabgrenzung für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Freiflächen-Photovoltaikan-
lage Rottenacker (Leib-/Brünnelesäcker)“, Gemeinde Rottenacker, Gemarkung Rottenacker (ohne 
Maßstab):  
Die Lage der Abgrenzung hat keine Rechtsverbindlichkeit und kennzeichnet nur die Lage des Planungsbe-
reiches. 

 
Abbildung 1: Geltungsbereich des Bebauungsplans „Freiflächen-Photovoltaikanlage Rottenacker (Leib-/Brünnelesäcker)“ 
 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung  
Der Öffentlichkeit wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.  
 

Aus diesem Grund wird den Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit gegeben, während dem Zeitraum vom 
18.12.2023 bis zum 19.01.2024, Stellungnahmen schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der Verwal-
tungsgemeinschaft Munderkingen, Marktstraße 7, 89597 Munderkingen einzureichen. 
 

Verfügbar sind die Unterlagen in der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Flur Erdgeschoss, 
Markstraße 7, 89597 Munderkingen zu den gewöhnlichen Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag  vormittags 08:30 – 11:45 Uhr 
Montag bis Donnerstag nachmittags 13:45 – 16:00 Uhr 

 

646 
647 

683 
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Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich im Internet 
unter der Internet-Adresse https://www.vg-munderkingen.de/startseite/informationen/flaechennutzungsplan-
verfahren.html eingestellt. Sowie im zentralen Internetportal des Landes Baden-Württemberg unter folgen-
dem Link https://www.uvp-verbund.de/kartendienste. 
 

Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden parallel zur Öffentlichkeit beteiligt. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Planungsbüro (Enviro-Plan GmbH) mit der Durchführung des Verfah-
rens gem. § 4b BauGB beauftragt worden ist. 
 

Hinweise: 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
i.V.m. § 4a Abs. 5 BauGB bei der Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan unberücksichtigt bleiben 
können, sofern die Verwaltungsgemeinschaft deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und 
deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Flächennutzungsplans nicht von Bedeutung ist. 
 

Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen 
ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Veröffentlichungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend ge-
macht hat, aber hätte geltend machen können. 
 

Munderkingen, den 15.12.2023 
Thomas Schelkle, Verbandsvorsitzender 

________________________________________________________________________________ 
 

Tierseuchenkasse Baden-Württemberg, 
 

Bekanntmachung der Tierseuchenkasse (TSK) Baden-Württemberg 
- Anstalt des öffentlichen Rechts - 

Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart 
 
Meldestichtag zur Veranlagung zum Tierseuchenkassenbeitrag 2024 ist der 01.01.2024. 
 

Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2023 versandt. 
Sollten Sie bis zum 01.01.2024 keinen Meldebogen erhalten haben, rufen Sie uns bitte an. Ihre Pflicht 
zur Meldung begründet sich auf § 31 des Gesetzes zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes in Ver-
bindung mit der Beitragssatzung. 
Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaften) sind zum 1. Februar 2024 melde-
pflichtig. 
Die uns bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaften erhalten Mitte Ja-
nuar 2024 einen Meldebogen. 
Melde- und beitragspflichtige Tiere sind:     Pferde, Schweine, Schafe, Hühner, Truthühner/Puten  
Meldepflichtige Tiere sind: Bienenvölker (sofern nicht über einen Landesverband gemeldet) 
Nicht zu melden sind:  Rinder einschließlich Bisons, Wisenten und Wasserbüffel. Die Da-

ten werden aus der HIT-Datenbank (Herkunfts- und Informationssystem 
für Tiere) herangezogen. 

Nicht meldepflichtig sind u.a.:  Gefangengehaltene Wildtiere (z.B. Damwild, Wildschweine), 
Esel, Ziegen,   , Gänse und Enten 

Wenn bis zu 25 Hühner und/oder Truthühner gehalten werden und keine anderen beitragspflichtigen 
Tiere (s.o.) vorhanden sind, entfällt derzeit die Melde- und Beitragspflicht für die Hühner und/oder 
Truthühner. 
Es spielt keine Rolle, ob die Tiere in einem landwirtschaftlichen Betrieb oder in einer reinen Hobbyhaltung 
stehen – für die Meldung ist immer der gemeinsam gehaltene Gesamttierbestand je Standort zu melden. 
 

Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse muss die Tierhaltung beim zuständigen Ve-
terinäramt gemeldet werden. 
Schweine, Schafe und/oder Ziegen sind, unabhängig von der Stichtagsmeldung an die Tierseu-
chenkasse BW, bis 15.01.2024 an HIT zu melden. Die Tierseuchenkasse BW bietet an, die Stich-
tagsmeldung an HIT zu übernehmen. Nähere Informationen finden Sie auch auf dem Informati-
onsblatt als Anlage zum Meldebogen und auf unserer Homepage unter www.tsk-bw.de. 
 

Weitere Informationen zur Melde- und Beitragspflicht sowie zu Leistungen der Tierseuchenkasse BW 
sowie über die einzelnen Tiergesundheitsdienste finden Sie auf unserer Homepage unter www.tsk-
bw.de. Telefon: 0711 / 9673-666;  E-Mail: beitrag@tsk-bw.de; Internet: www.tsk-bw.de 
________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
 

V e r e i n s n a c h r i c h t e n 
________________________________________________________________________________ 
 

DRK Oberstadion 
Blutspende zwischen den Jahren ist unverzichtbar 

Ein unvorhersehbarer Unfall, eine plötzliche schwere Erkrankung: 
Jeden Tag werden in Deutschland etwa 15.000 Blutspenden benötigt. 

 

Der DRK-Blutspendedienst bittet alle, die trotz der andauernden Erkältungswelle fit und gesund sind, 
sich zwischen den Jahren einen Termin zur Blutspende zu reservieren. Blut spenden ist unverzichtbar 
und die einfachste Art Leben zu retten.  
Worauf warten? Jetzt liegend Leben retten! Jeder Typ ist gefragt! 
 

Nächster Termin: 
Dienstag, dem 02.01.2024 von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr  
Mehrzweckhalle, Eicher 4, 89613 OBERSTADION 

 

Jetzt Blutspendertermin online reservieren unter www.blutspende.de/termine 
Versorgung über den Jahreswechsel sicherstellen. Blut wird kontinuierlich jeden Tag zur Versorgung von 
Patientinnen und Patienten benötigt: Zum Beispiel zur Behandlung von Krebserkrankungen, bei Opera-
tionen oder Unfallverletzungen.  
 

„Damit es zwischen den Jahren nicht eng wird, bitten wir diejenigen, die den Herbst-Schnupfen schon 
hinter sich haben, oder gänzlich davon verschont geblieben sind: Bitte reservieren Sie sich einen Ter-
min zu Blutspende. Blutspenden sind für die Versorgung der Patient*innen unverzichtbar“, betont 
Eberhard Weck, Pressesprecher des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg – Hessen.  
 

Als Dankeschön für die gute Tat erhalten Blutspender*innen im Zeitraum  
vom 18.12.2023 bis 05.01.2024 eine exklusive Emaille-Tasse im DRK-Design. 
 

Blut spenden? So einfach läuft‘s: Termin reservieren und mit einer Blutspende in weniger als einer 
Stunde Zeit bis zu drei Menschen helfen! Die reine Blutentnahme dauert dabei ca. 10 Minuten. Die rest-
liche Zeit wird für die Anmeldung, das Ausfüllen des Spenderfragebogens, das vertrauliche Arztgespräch 
und die Ruhepause im Anschluss an die Blutspende benötigt.  
 

Alle Termine und weitere Informationen unter www.blutspende.de oder unter 0800 11 949 11.  
Bildmaterialien stehen unter www.blutspende.de/presse/mediathek zur Verfügung. 
_______________________________________________________________________________ 
 

Sozialverband VdK Ortsverband Oggelsbeuren  
Erste Kopie der Krankenakte kostenfrei 

Nach Paragraf 630g BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) haben Patienten das Recht, ihre Behandlungsun-
terlagen einzusehen und eine Kopie gegen Kostenerstattung zu bekommen. Der Europäische Gerichts-
hof (EuGH) hat kürzlich entschieden, dass die erste Kopie der Unterlagen kostenlos sein muss (Urteil 
vom 26.10.2023, Az. C-307/22). Dies ergebe sich aus dem Auskunftsrecht der Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO), so die höchsten europäischen Richter. „Der Anspruch der Patientinnen und Patienten 
erstreckt sich laut EuGH auf sämtliche Dokumente in der Patientenakte, die zum Verständnis der perso-
nenbezogenen Daten erforderlich sind, wie etwa Diagnosen, Untersuchungsergebnisse, Befunde und 
Angaben zu Behandlungen oder Eingriffen. Dies gilt aber nur für die erste Kopie. Die Kosten für jede 
weitere Kopie dürfen weiterhin in Rechnung gestellt werden“, erklärt dazu die VdK Patienten- und Wohn-
beratung Baden-Württemberg in Stuttgart. Weitere Informationen zu dieser Beratungsstelle des Sozial-
verbands VdK Baden-Württemberg e.V. finden sich unter www.vdk.de/patienten-wohnberatung-bw im 
Internet. 
________________________________________________________________________________ 

 

W a s  s o n s t  n o c h  i n t e r e s s i e r t 
________________________________________________________________________________ 
 

Gemeindebücherei Oberstadion 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

Weihnachtsferien  
Die Bücherei ist von Mittwoch, 27. Dezember 2023 bis Freitag, 05. Januar 2024 geschlossen. 
Ab Dienstag, 09. Januar 2024 haben wir wieder für Sie geöffnet. 
 

Wir möchten allen ein frohes Weihnachtsfest und für das neue Jahr 2024 alles Gute wünschen. 
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Bei allen unseren Büchereibesuchern und fleißigen LeserInnen bedanken wir uns von Herzen für die 
Treue zur Bücherei im zu Ende gehenden Jahr. 
Wir freuen uns im neuen Jahr auf Sie. 
 

Ihr Team der Gemeindebücherei Oberstadion 
Nina Keßler, Anja Ziegele, Manuela Haible und Tabea Schweikert 
 

Tipp: Bis zum 22. Dezember haben Sie noch die Möglichkeit an unserem Bücherflohmarkt-Tisch im 
Eingangsbereich des Rathauses günstig Bücher, u. a. Weihnachtsromane, zu erwerben. 
 

Öffnungszeiten: 
Dienstag: 15.00 bis 17.00 Uhr   Telefon: 07357/9214 – 14 
Donnerstag: 18.00 bis 19.00 Uhr   E-Mail: buecherei@oberstadion.de 
Freitag: 15.00 bis 17.00 Uhr   Online-Katalog: oberstadion.buchabfrage.de 
Jeden 1. Samstag im Monat während der Schulzeit: 9.00 bis 11.00 Uhr 
_______________________________________________________________________________ 
 

Ski Club Rottenacker  
 

Ein ganz herzliches Dankeschön sagen wir all unseren Mitgliedern, unseren Sponsoren  
und allen kleinen und großen Teilnehmern für die Unterstützung im vergangenen Jahr.  
Wir wünschen allen frohe Weihnachtsfeiertage und alles Gute für das Neue Jahr  
Euer Ski - Club  

 

Termine 
27./28.12.           Bambini Skikurs Eschach Buchenberg 
06./07./13./14.01.  Ski - und Snowboardkurs Laterns 
07.01.            Schneeschuhwanderung Laterns 
19. - 21.01.        Familienwochenende Laterns 
Anmeldung und nähere Infos:  www.skiclub-rottenacker.de  
_______________________________________________________________________________ 
 

Kolping-Bildungszentrum Riedlingen  
Einladung zum Infotag im Kolping-Bildungszentrum Riedlingen am  

16. Dezember 2023 von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Interessierte Schüler/innen und deren Eltern sind eingeladen, unsere Schulen kennen zu lernen.  
Außerdem informiert vor Ort Herr Steinle, Berufsberater von der Agentur für Arbeit, über die  
beruflichen Chancen nach dem Schulabschluss (10:30 Uhr und 11:00 Uhr)  
 

www.kolping-riedlingen.de 
Mehr Infos: https://kolping-macht-schule.de/linktree  
Kolping-Bildungszentrum Riedlingen, Kirchstraße 24, 88499 Riedlingen, 
Tel. 07371/935011, gabriele.roth@kbw-gruppe.de 
_______________________________________________________________________________ 
 

Musikverein Stafflangen e.V. 
 

Jahreskonzert des Musikverein Stafflangen 
Der Musikverein lädt in die Festhalle nach Stafflangen ein. 

 

Einen Tag vor Heiligabend lädt der Musikverein Stafflangen zu seinem traditionellen Jahreskonzert ein.  
Am 23. Dezember 2023 um 19:30 Uhr kommt ein Konzertprogramm mit dem Titel „Soli et Tutti“ zur 
Aufführung. Unter der musikalischen Leitung von Peter Schirmer erwartet Sie ein vielfältiges und ab-
wechslungsreiches Programm. Solisten aus unterschiedlichen Registern werden, wie das Motto bereits 
andeutet, vom gesamten Orchester begleitet.  
Wir laden Sie herzlich in die Turn- und Festhalle nach Stafflangen ein, um mit uns einen stimmungs-
vollen Start in die Feiertage zu erleben. Saalöffnung ist um 18:30 Uhr, der Eintritt ist frei um Spenden 
wird gebeten. 
_______________________________________________________________________________ 
 

Obermarchtaler Münster  
 

Weihnachtsliedersingen für Jung und Alt am 28.12. um 18 Uhr im Obermarchtaler Münster 
In Obermarchtal gönnen wir uns ein Stündchen „Weihnachtslieder“ mitten in der Weihnachtszeit – und zwar 
am Donnerstag, 28. Dezember um 18 Uhr im Münster, bei Kerzenschein. Dabei geht es um das gemein-
same Singen von Weihnachtsliedern. Gesangbücher dafür liegen bereit. Unterstützt werden wir durch Mit-
glieder des Münsterchores, die sich auf die Bänke verteilen - und begleitet von Gregor Simon an der Orgel. 
Kinder der GoDi-Gruppe Obermarchtal mit Stefanie Munding werden weihnachtliche Texte und auch zwei 
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Lieder vortragen. Dazu kommen Einlagen der Instrumentalgruppe Obermarchtal (Sopran-, Alt, Tenorflöte 
und Cello) mit Hede Miller-Saup.  
Singen Sie mit oder kommen Sie gerne einfach auch nur zum Zuhören. Erfreuen wir uns, Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene an der klingenden Weihnachtsbotschaft. 
 

Ein Weihnachtskonzert mit Johann Sebastian Bach und Kirsten Sturm 
Am Freitag, den 29. Dezember gibt Kirsten Sturm, Gastprofessorin an der Musikhochschule in Frank-
furt, um 17 Uhr im Münster Obermarchtal ein weihnachtliches Orgelkonzert mit Werken von Johann Se-
bastian Bach. Der Eintritt ist 10 €, für Studierende und Auszubildende 5 €. Schüler und Schülerinnen 
haben freien Eintritt. Die Kasse öffnet um 16:30 Uhr.  
________________________________________________________________________________ 

 

A n z e i g e n        A n z e i g e n        A n z e i g e n   
________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
 

E v a n g e l i s c h e  K i r c h e n g e m e i n d e 

R o t t e n a c k e r 
Kirchstraße 33  ○  89616 Rottenacker  ○  Telefon: 07393 / 2298   ○  Telefax: 07393 / 2252 

email: : Pfarramt.Rottenacker@elkw.de  ○  Homepage: www.ev-kirche-rottenacker.de 

________________________________________________________________________________ 
 

Gottesdienste 
Freitag, 15.Dezember 2023 
18:35 Uhr Lebendiger Adventskalender, Wirtles Haus 
Samstag, 16.Dezember 2023 
10:00 Uhr Christbaumverkauf, Parkplatz ev. Kindergarten 
18:00 Uhr Lebendiger Adventskalender, Waldhäusle 
19:00 Uhr Gottesdienst im Käppele in Mundeldingen (Vikarin Beck) 
Sonntag, 17.Dezember 2023 
Wochenspruch für die Woche nach dem 3.Advent: „Bereitet dem Herrn den Weg; denn siehe, der Herr 
kommt gewaltig.“ Jesaja 40, 3.10  
09:30 Uhr Gottesdienst mit dem Posaunenchor Attenweiler (Vikarin Beck) 
Kinderkirche Krippenspiel – Wir bitten um Beachtung, dass  

die Probe ca. 1,5 Stunden dauert! 
14:00 Uhr Lebendiger Adventskalender, Ev. Kirche, Konzert Jugendkapelle 
Montag, 18.Dezember 2023 
15:30 Uhr Bücherei geöffnet bis 17:30 Uhr, Eingang Haldengässle 
18:35 Uhr Lebendiger Adventskalender, Eichenweg 8 
Dienstag, 19.Dezember 2023 
18:35 Uhr Lebendiger Adventskalender, Rathaus 
Mittwoch, 20.Dezember 2023 
09:15 Uhr  Eltern-Kind-Gruppe im Gemeindehaus 
15:00 Uhr Konfirmandenunterricht 
18:35 Uhr Lebendiger Adventskalender, Holländergässle 3 
20:00 Uhr  Kirchenchorprobe 
Donnerstag, 21.Dezember 2023 
13:00 Uhr  Oifach essa 
18:35 Uhr Lebendiger Adventskalender, Am Silberberg 28 
18:30 Uhr All4One 
20:15 Uhr  Vorbereitung Kinderkirche 
Freitag, 22.Dezember 2023 
18:35 Uhr Lebendiger Adventskalender,  

Bogenstr.2, Freiburger Hof 
Samstag, 23.Dezember 2023 
9.00 Uhr Hauptprobe Krippenspiel – Kleinkinder 
10.30 Uhr Hauptprobe Krippenspiel – Kinderkirche 
18:35 Uhr Lebendiger Adventskalender, Bruckstr.29 
 
 
Lebendiger Adventskalender 2023 
Jeden Tag vom 1. bis 24. Dezember machen wir uns auf 
den Weg, in und vor unterschiedliche Häuser, um dort inne-
zuhalten, Erzählungen zu hören, uns auf Weihnachten vor-
zubereiten, Lieder zu singen – gemeinsam Zeit miteinander 
zu verbringen. 
Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Anfangszeiten. 
Dazu laden wir Sie herzlich ein! Wir freuen uns auf Sie! 
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Christbaumverkauf Kindergarten 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kirchenkonzert mit Saxophon und Orgel 
Es ist schon eine feste Tradition geworden - seit 25 Jahren -, dass der Profimusiker Christian Segmehl 
in Rottenacker das Jahr mit einem anspruchsvollen und interessanten Programm musikalisch verab-
schiedet.  
Christian Segmehl und Christian Schmid sind beides Berufsmusiker und wohnen im Allgäu. Sie laden 
alle Menschen aus nah und fern zum Konzert am Donnerstag, 28. Dezember um 19 Uhr mit Saxo-
phon und Orgel in die Ev. Wolfgang Kirche in Rottenacker ein.  
Wichtig ist den Musikern, dass das Konzert keinen Eintritt kostet und es sich somit alle Menschen leis-
ten können, dieses zu besuchen. 
Ein ganz besonderes Highlight wird dieses Jahr die Mitwirkung des Kammerchors Tritonus aus Och-
senhausen unter der Leitung von Klaus Brecht sein. Mit diesem hervorragenden Chor verbindet Seg-
mehl seit vielen Jahren eine enge Freundschaft. 
Ebenfalls sind heuer sehr bekannte als auch unbekannte Werke zu hören: Zwei unterschiedliche 'Ave 
Maria' von Caccini und Piazzolla sind gefühlsbetonte Werke, die Christian Segmehl und Christian 
Schmid mit Klavier vorne im Altarraum spielen werden. Natürlich kommt auch die Königin der Instru-
mente, die Orgel, zum Einsatz. Ein Ohrenschmaus wird sein, wie Segmehl und Schmid es meistern, 
dass Saxophon und Orgel zum einen miteinander verschmelzen und zum anderen miteinander konkur-
rieren.  
Gönnen Sie sich am Ende des Jahres nochmals ein musikalisches Erlebnis. Kommen Sie alleine, mit 
Freunden, mit Familie oder mit Kindern. 
Das Konzert dauert ca. 1 Stunde. Der Eintritt ist frei. Die Musiker freuen sich über eine Spende. 
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________________________________________________________________________________ 
 

K i r c h l i c h e   M i t t e i l u n g e n 
Vom 16. bis 26. Dezember 2023 

K a t h o l i s c h e   K i r c h e 
Grundsheim, Hundersingen, Oberstadion, Unterstadion 

________________________________________________________________________________ 
 

Öffnungszeiten Pfarrbüro Oberstadion 
Dienstag, Mittwoch, Freitag  9.00 – 11.00 Uhr  Donnerstag 15.00 – 18.00 Uhr 
Homepage:     Kirchengemeinde Munderkingen:  www.pfarrgemeinde-munderkingen.de 

Seelsorgeeinheit Donau-Winkel:   www.se-donau-winkel.de  
Kirchengemeinde Unterstadion:  www.kirchengemeinde-unterstadion.de 

Pfarramt Oberstadion: 07357-555, Fax-Nr. 07357-921080, E-Mail: StMartinus.Oberstadion@drs.de     
Pfarramt Munderkingen: 07393-2282, Fax: 07393-953982, E-Mail: StDionysius.Munderkingen@drs.de  
Pfarrer Dr. Thomas Pitour  07393/2282 oder 07393/953977 
Pfarrer Dr. Venatius Oforka  07357/555 oder 0152/175 674 35, E-Mail: frforka@yahoo.com 
Sr. Luise Ziegler Gemeinderef. 07393/959 902, luise.ziegler@drs.de 
Sr. Francesca Trautner, Pastoralref.  07393/959 903, francesca.trautner@drs.de 
Roland Gaschler, Seniorenbeauftr. 07391/758315, Roland.Gaschler@drs.de 
Jörg Schelhase, Gesamtkirchenpfl. 07393/959 904, GKG.Donau-Winkel@drs.de 
________________________________________________________________________________ 

 

ALLGEMEINE MITTEILUNGEN  
________________________________________________________________________________ 
 

 

 
Rorate feiern wir an folgenden Terminen in den Winkelgemeinden: 
Samstag 16. Dezember 7.00Uhr Hundersingen 
Mittwoch 20. Dezember 7.00Uhr Rorate Schülermesse Oberstadion 
Samstag 23. Dezember 7.00Uhr Unterstadion 
Im Anschluss sind Sie in den jeweiligen Gemeinden herzlich zum Frühstück eingeladen! 
 
Advents Wort-Gottes-Feier Hundersingen  
Sie sind herzlich eingeladen zur Kinder/ Eltern Wort-Gottes-Feier im Advent in der Kirche in Hundersin-
gen. Am Dienstag 19. Dezember um 17.00Uhr  
An die Kinder: 
Mitzubringen: Gestaltetes Holzherz mit Namen, Zeit für die Feier und Herbergsuche. 
Wenn du noch kein Herz aus Holz bekommen hast, bekommst du eines an diesem Abend. 
Ich freue mich auf Euch! 
Iris Aßfalg 
 
Kindergottesdienst: 

An Weihnachten 25. Dezember feiern wir um 10.30Uhr einen Kindergottesdienst  
im Martinusheim in Oberstadion und am  
2. Weihnachtsfeiertag Dienstag 26. Dezember um 10.30Uhr im Ulrika Stüble in Unterstadion. 
Herzliche Einladung, wir freuen uns auf viele Kinder! 
 

Euer Kindergottesdienstteam 
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Sternsinger Aktion 2024 
 
Hallo liebe Sternsinger, 
auch dieses Jahr möchten wir wieder bedürftige Kinder in Amazonien  
und in der ganzen Welt unterstützen und dafür brauchen wir euch. 
 

Wir freuen uns, wenn viele Minis und Kinder aus Unterstadion dabei  
helfen und durch die Straßen ziehen um Spenden zu sammeln. 
 

 
Am Freitag, 15.12.2023 schauen wir alle zusammen den Sternsinger-
Film an. Wir treffen uns um 18.30 Uhr im neuen Saal im Gemeindezent-
rum. Dieser Film zeigt euch, für wen die Spenden bestimmt sind. 
 

Am Donnerstag, 28.12.2023 um 11.00 Uhr ist die Kleideranprobe und 
die Gruppeneinteilung. Dazu treffen wir uns im Ulrika-Stüble. 
 

Am Samstag, 06.01.2024 werden dann die Sternsinger beim Gottesdienst um 10.30 Uhr gesegnet 
und ausgesendet und anschließend machen sich die Kinder auf den Weg, um den Segen in die Häuser 
zu bringen. 
 

Also, los geht´s! Wir freuen uns auf viele Minis und „Nichtminis“ die uns unterstützen. Alle sind eingela-
den bei der Aktion mitzumachen! 
 

Bitte meldet euch bei den Oberminis an:  Tel.  0177 6322309 
 

Das Sternsinger-Team 
Bettina, Tanja, Irmgard, Mirjam, Evi, Marianne und die Oberminis 
 

 
 

Adventskonzert in der St. Martinus Kirche in Oberstadion 
 

Am Samstag 16. Dezember um 17.00Uhr findet in der St. Martinus Kirche in Oberstadion ein Advents-
konzert von Graf Franz-Georg von Schönborn zum Gedenken an seinen Vater Graf Alexander von 
Schönborn statt. 
Das Kammerorchester Tritonus Landesakademie Ochsenhausen wird  
dieses Konzert gestalten.  
 

Der Eintritt ist frei, um Spenden werden gebeten! 
Herzliche Einladung 
 

 
Friedenslicht aus Bethlehem 2023  
Das Friedenslicht aus Bethlehem verbindet auf seinem über 3000 Kilometer lan-
gen Weg nach Deutschland viele Nationen und Religionen miteinander. Uns alle 
eint der Wunsch nach Frieden, auch wenn er – gerade im Heiligen Land, aber 

auch bei uns in Deutschland zerbrechlich und manchmal unerreichbar scheint. 
 

Das Licht ist das weihnachtliche Symbol schlechthin. Mit dem Entzünden und Weitergeben des Frie-
denslichtes aus Betlehem wird in diesem Jahr an die Weihnachtsbotschaft „Auf der Suche nach Frie-
den“ und den Auftrag, den Frieden zu verwirklichen, erinnert. Frieden braucht Vielfalt! Um ein friedli-
ches Miteinander zu erreichen, braucht es Toleranz, Offenheit und die Bereitschaft aufeinander zuzu-
gehen. 
Denn schon ein altes Sprichwort sagt:  
„Du verlierst nichts, wenn du mit deiner Kerze, die eines anderen anzündest“. 
 

Wie in den vergangenen Jahren wollen wir das Friedenslicht aus Bethlehem auch in unserer 
Seelsorgeeinheit verteilen. Das Friedenslicht wird voraussichtlich ab Montag 18. Dezember in 
der St. Martinus Kirche in Oberstadion sein.  
 

Wir haben dafür eine Kerze (mit Windschutz, Brenndauer ca. 2,5 Tage)  
für 2,00 Euro, zum Erwerben, beim Friedenslicht für Sie bereit stehen. 
(Bitte bringen Sie das Geld passend mit) 
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Aufruf der deutschen Bischöfe zur Aktion Adveniat 2023  
Liebe Schwestern und Brüder, 
jeder sechste Mensch weltweit, der vor Armut, Gewalt und Hoffnungslosigkeit flieht, 
stammt aus Lateinamerika oder der Karibik. Während viele staatliche Einrichtungen oft 
tatenlos zuschauen, ist es die Kirche vor Ort, die sich für ein menschenwürdiges Leben 
der Flüchtlinge einsetzt. Unser Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat unterstützt sie seit Jahr-
zehnten dabei. Dazu passend steht die diesjährige Weihnachtsaktion von Adveniat unter 
dem Motto „Flucht trennt. Hilfe verbindet“.  
An Beispielen aus Kolumbien, Panama und Guatemala zeigt Adveniat, wie sich Gemeindemitglieder, 
Ordensleute und Priester mit großem Einsatz um die Flüchtenden kümmern: sei es mit Gemeinschafts-
küchen, mit der Unterkunft in sicheren Flüchtlingsherbergen, mit medizinischer Versorgung, mit juristi-
schem, psychologischem oder seelsorglichem Beistand. Damit gibt die Kirche in Lateinamerika und der 
Karibik denjenigen neue Hoffnung, die viel zu oft auch um ihr Leben fürchten müssen.  
Angesichts der gestiegenen Flüchtlingszahlen in Lateinamerika und der prekären Lage der Flüchtenden 
sind die kirchlichen Unterstützungsangebote wichtiger denn je. Deshalb bitten wir Sie um Ihre solidari-
sche und großzügige Spende bei der Weihnachtskollekte, die den Projekten von Adveniat zugute-
kommt. Zeigen Sie sich den armen Menschen in Lateinamerika und der Karibik verbunden, auch durch 
Ihr Gebet! 
Für die Diözese Rottenburg Stuttgart 
+Dr. Gebhard Fürst, Bischof 
 
Jahresprogramme 2023 der Dekanatsgeschäftsstelle 
Regelmäßig finden Sie Informationen zu aktuellen Aktionen des Dekanats Ehingen/Ulm in den Schau-
kästen vor den Kirchen der Winkelgemeinden 
 

Gottesdienste i. d. Seelsorgeeinheit „Donau-Winkel“ 

Samstag 16. Dezember 
7.00Uhr Rorate Hundersingen 
7.00Uhr Rorate Hausen a. B. 
17.00Uhr Adventskonzert von Graf Franz-Georg von Schönborn  

zum Gedenken an seinen Vater Graf Alexander von Schönborn  
17.30Uhr Beichtgelegenheit Munderkingen 
17.45Uhr Beichtgelegenheit Unterstadion 
18.30Uhr Eucharistiefeier Unterstadion 
18.30Uhr Eucharistiefeier Munderkingen 
Sonntag 17. Dezember 
9.00Uhr Eucharistiefeier Oberstadion 
9.00Uhr Eucharistiefeier Emerkingen 
9.00Uhr Wort-Gottes-Feier Rottenacker 
10.30Uhr Eucharistiefeier Grundsheim 
10.30Uhr Eucharistiefeier Unterwachingen 
10.30Uhr Wort-Gottes-Feier Munderkingen 
18.30Uhr Bußfeier Munderkingen 
Montag 18. Dezember  
17.00Uhr Rosenkranz Unterstadion 
18.30Uhr Rosenkranz Pfarrhof Oberstadion 
Dienstag 19. Dezember 
18.30Uhr Eucharistiefeier Grundsheim  
Mittwoch 20. Dezember 
7.00Uhr Rorate Eucharistiefeier Oberstadion 
18.30Uhr Rorate Eucharistiefeier Emerkingen 
Donnerstag 21. Dezember  
18.30Uhr Eucharistiefeier Unterstadion 
18.30Uhr Eucharistiefeier Munderkingen 
Freitag 22. Dezember  
6.00Uhr Rorate mit Erstkommunionkindern Munderkingen 
18.00Uhr Eucharistische Anbetung Oberstadion 
18.30Uhr Eucharistiefeier Oberstadion 
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Samstag 23. Dezember 
7.00Uhr Rorate Unterstadion 
17.30Uhr Beichtgelegenheit Munderkingen 
18.30Uhr Eucharistiefeier Munderkingen 
Sonntag 24. Dezember Heiligabend Adveniat Kollekte 
16.00Uhr Krippenspiel Oberstadion 
16.00Uhr Krippenspiel Rottenacker 
16.00Uhr Krippenspiel Munderkingen 
16.30Uhr Krippenspiel Emerkingen 
18.30Uhr Christmette Unterstadion 
18.00Uhr Christmette Unterwachingen 
22.00Uhr Christmette Hundersingen 
22.00Uhr Christmette Munderkingen 
Montag 25. Dezember Weihnachten Adveniat Kollekte 
9.00Uhr feierl. Hochamt Grundsheim 
9.00Uhr feierl. Hochamt Rottenacker 
10.30Uhr feierl. Hochamt Oberstadion 

 Kindergottesdienst im Martinusheim 
  Im Anschluss Kindersegnung  

10.30Uhr feierl. Hochamt Munderkingen 
Dienstag 26. Dezember 2. Weihnachtsfeiertag 
9.00Uhr Eucharistiefeier Hundersingen 
9.00Uhr Eucharistiefeier Emerkingen 
9.00Uhr Wort-Gottes-Feier Rottenacker 
10.30Uhr Eucharistiefeier Unterstadion 
 Kindergottesdienst im Ulrika Stüble  
  Im Anschluss Kindersegnung   
10.30Uhr Eucharistiefeier Hausen a. B. 
10.30Uhr Wort-Gottes-Feier Munderkingen 
________________________________________________________________________________ 

 

GOTTESDIENSTE 
________________________________________________________________________________ 
 

Pfarrgemeinde St. Martinus, Oberstadion  
Samstag 16. Dezember   
17.00Uhr Adventskonzert von  
  Graf Franz-Georg von Schönborn zum Gedenken an seinen Vater Graf Alexander von Schönborn 
3. Adventssonntag (Gaudete) - Sonntag 17. Dezember 
9.00Uhr  Eucharistiefeier 
Mittwoch 20. Dezember  
7.00Uhr Rorate Schülermesse 
 Minis: Marie Ma., Elias 
 Im Anschluss sind sie herzlich zum Frühstück ins Martinusheim eingeladen. 
Freitag 22. Dezember  
18.00Uhr eucharistische Anbetung mitgestaltet von der Musikgruppe 
18.30Uhr Eucharistiefeier mitgestaltet von der Musikgruppe   

Ged. f. S. E. Graf Alexander Friedrich von Schönborn 
Ged. f. Rosina, Irmgard u. Josef Epp, Jahrtag f. Ferdinand Eggert 
 

4. Advent (Heiligabend) - Sonntag 24. Dezember  Adveniat Kollekte 
16.00Uhr Krippenspiel  
 Anschließend verkaufen die Ministranten Punsch und Glühwein 
Weihnachten - Hochfest der Geburt des Herrn - Montag 25. Dezember   Adveniat Kollekte 
10.30Uhr feierl. Hochamt 
  Kindergottesdienst im Martinusheim  
 Im Anschluss Kindersegnung in der Kirche 
 

Marienkapelle Mundeldingen 
Mittwoch 20. Dezember 
19.00Uhr Eucharistiefeier, Ged. f. Konrad Härle 
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Pfarrgemeinde St. Martinus, Grundsheim 
3. Adventssonntag (Gaudete) - Sonntag 17. Dezember 
10.30Uhr Eucharistiefeier 
Dienstag 19. Dezember 
18.00Uhr Rosenkranz 
18.30Uhr Eucharistiefeier 
Weihnachten - Hochfest der Geburt des Herr - Montag 25. Dezember   Adveniat Kollekte 
9.00Uhr feierl. Hochamt 
 

Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist, Hundersingen 
Samstag 16. Dezember 
7.00Uhr Rorate  
  Im Anschluss sind sie herzlich zum Frühstück ins Pfarrhaus eingeladen. 
4. Advent (Heiligabend) - Sonntag 24. Dezember  Adveniat Kollekte 
22.00Uhr Christmette mitgestaltet vom Kirchenchor 
2. Weihnachtsfeiertag - Dienstag 26. Dezember Hl. Stephanus 
9.00Uhr Eucharistiefeier 
 

Pfarrgemeinde St. Maria und Selige Ulrika, Unterstadion 
Donnerstag 14. Dezember 
18.00Uhr Rosenkranz 
18.30Uhr Eucharistiefeier 
  Jahrtag f. Josef Rehm, Ged. f. Angelika u. Hildegard Rehm 
Vorabend 3. Adventssonntag - Samstag 16. Dezember 
17.45Uhr Beichtgelegenheit 
18.30Uhr Eucharistiefeier 
Donnerstag 21. Dezember 
18.00Uhr Rosenkranz 
18.30Uhr Eucharistiefeier 
Samstag 23. Dezember 
7.00Uhr Rorate 
 Im Anschluss sind sie herzlich zum Frühstück ins Ulrika Stüble eingeladen. 
4. Advent Heiligabend - Sonntag 24. Dezember Adveniat Kollekte 
22.00Uhr Christmette 
2. Weihnachtsfeiertag – Hl. Stephanus - Dienstag 26. Dezember 
10.30Uhr Eucharistiefeier 
  Kindergottesdienst im Ulrika Stüble   
  Im Anschluss Kindersegnung in der Kirche 


